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Landeshauptstadt Schwerin
Der Oberbürgermeister
Am Packhof 2 - 6
19053 Schwerin
Telefon:  0385 545 - 1111
Telefax:  0385 545 - 1019
E-Mail:   info@schwerin.de
Internet:  www.schwerin.de

Wichtiger Hinweis

Der Zugang zum Stadthaus ist 
außer an Montagen nur mit vorhe-
riger Terminvereinbarung möglich. 
Termine für alle Dienstleistungen 
im Bürgerservice, Dokumentenser-
vice und Standesamt können unter  
www.schwerin.de/terminvergabe 
gebucht werden. 
Weitere Informationen zu den 
telefonischen Erreichbarkeiten 
der Fachdienste sind unter www.
schwerin.de/oeffnungszeiten ein-
sehbar.
Für die Kfz-Zulassungs- und Füh-
rerscheinstelle in Schwerin-Süd 
sind vorherige Online-Terminver-
einbarungen notwendig, die unter  
www.schwerin.de/terminvergabe 
gebucht werden können. Alterna-
tiv können Termine auch unter der 
Behördennummer 115 vereinbart 
werden. 
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Die Landeshauptstadt Schwerin hat 
am 25.10.2010 beschlossen, den 
Bebauungsplan der Innenentwick-
lung Nr. 54.08/1 „Werdervorstadt 
- Am Stadthafen“ aufzustellen.
Das Plangebiet befindet sich im
Stadtteil Werdervorstadt und ist süd-

lich der Amtstraße sowie östlich der 
Werderstraße gelegen. Der Werder-
hof und die Schlosspromenade am 
„Beutel“ grenzen im Süden an das 
Plangebiet an. Der Geltungsbereich 
ist im Übersichtsplan dargestellt.  
Planungsziel ist es, auf der Fläche 

Wohnnutzung und einen Beherber-
gungsbetrieb zu errichten. 
Am Mittwoch, dem 16.07.2025 
um 18:00 Uhr lädt der Fachdienst 
Stadtentwicklung und Wirtschaft 
Sie zur frühzeitigen Öffentlichkeits-
beteiligung in den Demmlersaal 
im Rathaus, Am Markt 14 ein. Der 
Fachdienst stellt Ihnen die Ziele der 
geplanten Entwicklung vor und freut 
sich über Ihre Anregungen. 
Auf der Internetseite der Landeshaupt-
stadt Schwerin und auf dem zentra-
len Internetportal des Landes M-V 
(Bauleitplanserver) können Sie sich 
im Vorfeld unter www.schwerin.de/ 
buergerbeteiligung und unter  
www.bauportal-mv.de über das Vor-
haben informieren.

Dr. Rico Badenschier
Oberbürgermeister

Im Internet unter www.schwerin.de 
am 4. Juli 2025 veröffentlicht.

Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung zum

Bebauungsplan der Innenentwicklung Nr. 54.08/1

„Werdervorstadt - Am Stadthafen“

Übersichtsplan      © Landeshauptstadt Schwerin

https://www.schwerin.de/mein-schwerin/leben/planen-bauen/buergerbeteiligung/



